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Auszug  
aus dem Schweizerischen Strafgesetzbuch (StGB) 
 
Erstes Buch: Allgemeine Bestimmungen 
Erster Teil: Verbrechen und Vergehen 
Dritter Titel: Strafen, sichernde und andere Massnahmen 
Erster Abschnitt: Die einzelnen Strafen und Massnahmen 
 

Art. 4328    
1. Erfordert der Geisteszustand des Täters, der eine vom 
Gesetz mit Zuchthaus oder Gefängnis bedrohte Tat 
begangen hat, die damit im Zusammenhang steht, ärztliche 
Behandlung oder besondere Pflege und ist anzunehmen, 
dadurch lasse sich die Gefahr weiter mit Strafe bedrohter 
Taten verhindern oder vermindern, so kann der Richter 
Einweisung in eine Heil- oder Pflegeanstalt anordnen. Er 
kann ambulante Behandlung anordnen, sofern der Täter für 
Dritte nicht gefährlich ist. 
Gefährdet der Täter infolge seines Geisteszustandes die 
öffentliche Sicherheit in schwerwiegender Weise, so wird 
vom Richter seine Verwahrung angeordnet, wenn diese 
Massnahme notwendig ist, um ihn vor weiterer Gefährdung 
anderer abzuhalten. Die Verwahrung wird in einer 
geeigneten Anstalt vollzogen. 
Der Richter trifft seinen Entscheid auf Grund von Gutachten 
über den körperlichen und geistigen Zustand des Täters und 
über die Verwahrungs- Behandlungs- oder 
Pflegebedürftigkeit. 
2. Wird vom Richter Einweisung in eine Heil- oder 
Pflegeanstalt oder Verwahrung angeordnet, so schiebt er im 
Falle einer Freiheitsstrafe deren Vollzug auf.  
Zwecks ambulanter Behandlung kann der Richter den 
Vollzug der Strafe aufschieben, um der Art der Behandlung 
Rechnung zu tragen. Er kann in diesem Falle entsprechend 
Artikel 41 Ziffer 2 Weisungen erteilen und wenn nötig eine 
Schutzaufsicht anordnen. 
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3. Wird die Behandlung in der Anstalt als erfolglos 
eingestellt, so entscheidet der Richter, ob und wie weit 
aufgeschobene Strafen noch vollstreckt werden sollen. 
Erweist sich die ambulante Behandlung als unzweckmässig 
oder für andere gefährlich, erfordert jedoch der 
Geisteszustand des Täters eine ärztliche Behandlung oder 
besondere Pflege, so wird vom Richter Einweisung in eine 
Heil- oder Pflegeanstalt angeordnet. Ist Behandlung in einer 
solchen Anstalt unnötig, so entscheidet der Richter, ob und 
wie weit aufgeschobene Strafen noch vollstreckt werden 
sollen. An Stelle des Strafvollzugs kann der Richter eine andere 
sichernde Massnahme anordnen, wenn deren Voraussetzun-
gen erfüllt sind. 
4. Die zuständige Behörde beschliesst die Aufhebung der 
Massnahmen, wenn ihr Grund weggefallen ist.  
Ist der Grund der Massnahme nicht vollständig weggefallen, 
so kann die zuständige Behörde eine probeweise Entlassung 
aus der Anstalt oder der Behandlung anordnen. Sie kann den 
Entlassenen unter Schutzaufsicht stellen. Probezeit und 
Schutzaufsicht werden von ihr aufgehoben, wenn sie nicht 
mehr nötig sind. 
Die zuständige Behörde hat ihren Beschluss dem Richter vor 
der Entlassung mitzuteilen. 
5. Der Richter entscheidet nach Anhören des Arztes, ob und 
wieweit aufgeschobene Strafen im Zeitpunkt der Entlassung 
aus der Anstalt oder nach Beendigung der Behandlung noch 
vollstreckt werden sollen. Er kann insbesondere vom 
Strafvollzug ganz absehen, wenn zu befürchten ist, dass 
dieser den Erfolg der Massnahmen erheblich gefährdet. 
Die Dauer des Freiheitsentzuges durch Vollzug der 
Massnahme in einer Anstalt ist auf die Dauer einer bei ihrer 
Anordnung aufgeschobenen Strafe anzurechnen. 
Die Zuständige Behörde äussert sich bei der Mitteilung ihres 
Beschlusses zur Frage, ob sie der Ansicht ist, der Vollzug 
von Strafen sei für den Entlassenen nachteilig. 
 
Art. 4429   
1. Ist der Täter trunksüchtig und steht die von ihm 
begangene Tat damit im Zusammenhang, so kann der 
Richter seine Einweisung in eine Trinkerheilanstalt oder, 
wenn nötig, in eine andere Heilanstalt anordnen, um die 
Gefahr künftiger Verbrechen oder Vergehen zu verhüten. 
Der Richter kann auch ambulante Behandlung anordnen. 
Artikel 43 Ziffer 2 ist entsprechen anwendbar.  
Der Richter holt, soweit erforderlich, ein Gutachten über den 
körperlichen und geistigen zustand des Täters sowie über die 
Zweckmässigkeit der Behandlung ein. 
 

Behandlung von 
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2. Die Trinkerheilanstalt ist von den übrigen Anstalten 
dieses Gesetzes getrennt zu führen. 
3. Zeigt sich, dass das Eingewiesene nicht geheilt werden 
kann oder sind die Voraussetzungen der bedingten 
Entlassung nach zwei Jahren Aufenthalt in der Anstalt noch 
nicht eingetreten, so entscheidet nach Einholung eines 
Berichts der Anstaltsleitung der Richter, ob und wie weit 
aufgeschobene Strafen noch vollstreckt werden sollen. 
An Stelle des Strafvollzuges kann der Richter eine andere 
Massnahme anordnen, wenn deren Voraussetzungen erfüllt 
sind. 
4. Hält die zuständige Behörde den Eingewiesenen für 
geheilt, so beschliesst sie dessen Entlassung aus der Anstalt.  
Die zuständige Behörde kann ihn für ein bis drei Jahre 
bedingt entlassen und ihn für diese Zeit unter Schutzaufsicht 
stellen.  
Die zuständige Behörde hat ihren Beschluss dem Richter vor 
der Entlassung mitzuteilen. 
5. Der Richter entscheidet, ob und wie weit aufgeschobene 
Strafen im Zeitpunkt der Entlassung aus der Anstalt oder der 
Behandlung noch vollstreckt werden sollen. Die zuständige 
Behörde äussert sich hierüber bei der Mitteilung ihres 
Beschlusses. Die Dauer des Freiheitsentzuges durch den 
Vollzug der Massnahme in einer Anstalt ist auf die Dauer 
der bei ihrer Anordnung aufgeschobenen Strafe 
anzurechnen. 6. Dieser Artikel ist sinngemäss auf Rauschgiftsüchtige 
anwendbar. Erweist sich ein zu einer Strafe verurteilter 
Rauschgiftsüchtiger nachträglich als behandlungsbedürftig, 
behandlungsfähig und behandlungswillig, so kann ihn der 
Richter auf sein Gesuch hin in eine Anstalt für 
Rauschgiftsüchtige einweisen und den Vollzug der noch 
nicht verbüssten Strafe aufschieben.30 
 


